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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Nachfolgend möchten wir Ihnen Informationen zu Kooperationsverträgen nach § 119b SGB V geben. 
Wir hoffen, dass diese Unterlagen Ihnen bei der Entscheidungsfindung eine Hilfe sind. 

Der Gesetzgeber hat in den letzten Jahren Regelungen geschaffen, die das Ziel verfolgen, die Ver-
sorgungsstrukturen von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen zu verbessern.  

Nach § 119b SGB V ist es möglich, Kooperationsverträge zwischen Zahnärzten und stationären 
Pflegeeinrichtungen zu schließen. Für Leistungen, die ein Zahnarzt im Rahmen eines solchen 
Kooperationsvertrages erbringt, gibt es nach § 87 Abs. 2j SGB V zusätzliche Leistungsposition. 

• Rahmenvereinbarung mit verbindlichen Vorgaben

Zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zu diesen Kooperationsverträgen wurde auf Bundesebene 
zwischen KZBV und dem GKV-Spitzenverband Bund im Benehmen mit den Vereinigungen der Träger 
der Pflegeeinrichtungen sowie den Verbänden der Pflegeberufe  eine Rahmenvereinbarung zum 1. 
April 2014 geschlossen, zuletzt neu gefasst am 6. November 2019. Diese Rahmenvereinbarung gibt 
verbindliche Inhalte eines Kooperationsvertrages vor und ist im Bundesmantelvertrag-Zahnärzte als 
Anlage 12 verankert.

• Mustervertrag

Basierend auf dieser Rahmenvereinbarung wurde ein Mustervertrag für den Abschluss eines Koope-
rationsvertrages entwickelt. Dieser ist für einen etwaigen Vertragsabschluss zu empfehlen. 

• Anzeige gegenüber der KZV Sachsen

Besonders hinzuweisen ist auf die Anzeige- und Berichtspflicht des Zahnarztes gegenüber seiner 
KZV. Der Zahnarzt muss die Teilnahme an einem Vertrag der KZV Sachsen melden. Ebenso sind 
Vertragsänderungen sowie die Beendigung des Vertrages anzuzeigen (§ 1 Abs. 3 RV).  

Um entscheiden zu können, ob der abgeschlossene Kooperationsvertrag die Vorgaben der Rahmen-
vereinbarung erfüllt, wird die KZV Sachsen die Vorlage verlangen. Die KZV Sachsen entscheidet dann 
durch Bescheid, ob der Vertrag zur Abrechnung der Leistungen nach § 87 Abs. 2j SGB V berechtigt. 
Erst wenn diese Entscheidung getroffen ist, ist eine Abrechnung der Leistungen nach § 87 Abs. 2j 
SGB V möglich. Die Abrechnung erfolgt über die KZV Sachsen.  

• Berichtspflicht gegenüber der KZV Sachen

Anhand eines Berichtsbogens dokumentiert der Zahnarzt bis zum 31. Dezember eines Jahres gegen-
über der KZV Sachsen die Anzahl der von ihm betreuten Versicherten. Dazu ist der Berichtsbogen 
gemäß Anlage 1 der Rahmenvereinbarung zu verwenden. Zu beachten ist dabei, dass die auf dem 
Berichtsbogen zum Stichtag 30. Juni bzw. einmalig zu Beginn des Kooperationsvertrages anzugeben-
de Anzahl der betreuten Patienten sich dabei nicht auf die bereits konkret auf der Grundlage des Ko-
operationsvertrages behandelten Bewohner der Pflegeeinrichtung bezieht, sondern auf alle Bewoh-
ner, die gemäß der Mitteilung der Pflegeeinrichtung potentiell eine Behandlung durch den Ko-
operationszahnarzt wünschen. Hält ein Zahnarzt die Berichtspflicht nicht ein, so behält sich die KZV 
Sachsen zur Vermeidung von Regressansprüchen den Widerruf der Abrechnungsberechtigung vor. 

Wir empfehlen Ihnen, sich vor Abschluss eines Kooperationsvertrages mit den Inhalten der Rahmen-
vereinbarung vertraut zu machen.  

Fragen zum Vertrag bzw. Abrechnung beantworten bei der KZV Sachsen: 

Vertrag: Frau Katrin Schumann Abrechnung: Frau Birgit Schröder 
Justitiariat Leiterin GB Abrechnung 
Tel. 0351 8053 606 Tel. 0351 8053 450 

E-Mail: rechtsabteilung@kzv-sachsen.de abrechnung@kzv-sachsen.de 

Dr. Holger Weißig Ass. jur. Meike Gorski-Goebel 
Vorstandsvorsitzender stellv. Vorstandsvorsitzende 
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Anlagen: 

Anlage 1: Rahmenvereinbarung gem. § 119 b Abs. 2 SGB V (Anlage 12 BMV-Z) 

Anlage 2: Berichtsbogen, gem. Anlage 1 der Rahmenvereinbarung 
(Vertragszahnärzte an KZV) 

Anlage 3: Formblatt Zahnärztliche Information, Pflegeanleitung und Empfehlungen für Versicherte 
und Pflege- oder Unterstützungspersonen, Anlage 2 der Rahmenvereinbarung

Anlage 4: Beispiel Kooperationsvertrag KZBV 

Anlage 5: Anzeige über Kooperationsvertrag 

Anlage 6: Beschluss des Bewertungsausschusses für die zahnärztlichen Leistungen 
vom 19.10.2017
Beschluss des Bewertungsausschusses für zahnärztliche Leistungen vom 
19.08.2020

Anlage 7: Besuchsgebühren und mögliche Zuschläge - abrechenbar im Rahmen eines Kooperationsvertrages 
gem. § 119b Abs. 1 SGB V 



9. Änderungsvereinbaruanum BMV-Z 

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV), K. d. ö. R.‚ Köln 

und der 

Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband), K. d. ö. R.‚ Berlin 

vereinbaren Folgendes: 

Neufassung der Vereinbarung nach 5 119b Abs. 2 SGB V über Anforderungen 

an eine kooperative und koordinierte zahnärztliche und pflegerische 

Versorgung von pflegebedürftigen Versicherten in stationären 

Pflegeeinrichtungen (Rahmenvereinbarung kooperative und koordinierte 

zahnärztliche und pflegerische Versorgung von stationär Pflegebedürftigen) 

(Anlage 12 BMV-Z), 

vom 18.03.2014, in Kraft getreten am 01.04.2014, 

Änderung der Formulare für die vertragszahnärztliche Versorgung (Anlage 14a 

BMV-Z), hier: Ergänzung Vordruck 10 

I. Anlage 12 BMV-Z wird wie folgt neu gefasst: 

Präambel 

1Die Parteien des Bundesmantelvertrags vereinbaren auf Grund des in 5 119b Abs. 2 SGB V 
enthaltenen Auftrags im Benehmen mit den Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtun- 
gen auf Bundesebene sowie den Verbänden der Pflegeberufe auf Bundesebene insbeson- 
dere zur Verbesserung der Qualität der Versorgung Anforderungen an eine kooperative und 
koordinierte zahnärztliche und pflegerische Versorgung von pflegebedürftigen Versicherten 
in stationären Pflegeeinrichtungen. 2Auf der Grundlage von 5 119b Abs. 2a SGB V vereinba- 
ren die Vertragspartner zudem verbindliche Anforderungen für die Informations- und Kom- 
munikationstechnik zum elektronischen Datenaustausch im Rahmen der Zusammenarbeit 
zwischen den stationären Pflegeeinrichtungen und vertragszahnärztlichen Leistungserbrin- 
gern. 

3Die Vereinbarung soll eine die besonderen Bedürfnisse von pflegebedürftigen Versicherten 
berücksichtigende zahnärztliche Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen sicherstellen. 
4Erforderlich sind hierzu insbesondere eine regelmäßige Betreuung der Pflegebedürftigen 
sowie eine enge Kooperation zwischen den Vertragspartnern des Kooperationsvertrags. 
5Hierfür haben die Vertragspartner durch Ergänzung des Bundesmantelvertrags und die Auf- 
nahme einer entsprechenden Leistungsposition in den Einheitlichen Bewertungsmaßstab für 
zahnärztliche Leistungen (BEMA) nach 5 87 Abs. 2j SGB V die erforderlichen Voraussetzun- 
gen geschaffen. 

GDie regelmäßige Betreuung und alle in der Vereinbarung vorgesehenen oder empfohlenen 
zahnärztlichen und pflegerischen Maßnahmen werden nur durchgeführt, wenn der Bewohner 
oder sein gesetzlicher Vertreter dem zustimmt. 7Ebenso bleibt das Recht auf freie Arztwahl 
unberührt. Die Organisation der zahnärztlichen Versorgung ist gemeinsam mit der Pflegeein- 
richtung unter angemessener Berücksichtigung der betrieblichen Abläufe und personellen 
Ressourcen in der Pflegeeinrichtung auszugestalten. 
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g 1 Kooperationsverträge mit stationären Pflegeeinrichtungen 

Vertragszahnärzte (im Folgenden: Kooperationszahnärzte) können nach 5 119b Abs. 1 

SGB V mit stationären Pflegeeinrichtungen auf Basis der vorliegenden Vereinbarung 
einzeln oder gemeinsam Kooperationsverträge schließen. 

1Der Kooperationsvertrag umfasst alle in ä 2, 5 3 und 5 4 enthaltenen Inhalte. 

2In dem Kooperationsvertrag nach 5 119b Abs. 1 SGB V ist verbindlich zu regeln, dass 
die Vertragspartner auch im Rahmen dieses Vertrags weder ein Entgelt noch sonstige 
wirtschaftliche Vorteile für die Zuweisung von Versicherten im Sinne der 55 73 Abs. 7 
sowie 128 Abs. 2 Satz 3 SGB V versprechen oder gewähren dürfen. 

3Des Weiteren kann der Kooperationsvertrag die folgenden Inhalte umfassen: 

— Die stationäre Pflegeeinrichtung verwahrt relevante Unterlagen (z. B. das Bonusheft) 
für die Pflegebedürftigen und stellt sie dem Kooperationszahnarzt zur Verfügung 

— Ein regelmäßiger Besuchsturnus ohne anlassbezogene Anforderung eines Besuchs 
wird vereinbart 

— Regelungen zur Rufbereitschaft 

— Regelungen zur Laufzeit und zur Kündigung 

1Die Teilnahme an einem Vertrag gemäß Abs. 1 und 2 ist vom Vertragszahnarzt unter 
Angabe der Vertragspartner gegenüber der für diesen zuständigen Kassenzahn- 
ärztlichen Vereinigung anzuzeigen. 2Anzeigepflichtig sind auch Vertragsänderungen 
sowie die Beendigung eines solchen Vertrags, etwa infolge Kündigung oder Ablauf der 
Vertragsdauer. 3Auf Verlangen der Kassenzahnärztlichen Vereinigung hat der Vertrags- 
zahnarzt den Vertrag dieser vorzulegen. 4Im Fall einer Vertragsänderung kann sich die 
Kassenzahnärztliche Vereinigung den Vertrag erneut vorlegen lassen. 5Die 

Kassenzahnärztliche Vereinigung stellt gegenüber dem Vertragszahnarzt konstitutiv fest, 
dass dieser auf der Grundlage des von ihm mit der Pflegeeinrichtung geschlossenen 
oder eines geänderten Vertrags nach Abs. 1 und 2 zur Abrechnung der Leistungen 
gemäß 5 87 Abs. 2j SGB V berechtigt ist. GDie Kassenzahnärztliche Vereinigung trifft 
ihre Entscheidung nach pflichtgemäßem Ermessen. 7Die Landesverbände der 
Krankenkassen und die Ersatzkassen sind von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
unter Angabe der Vertragspartner nach Abs. 1 sowohl über den Abschluss als auch über 
die Anderung eines Kooperationsvertrags zu unterrichten. 

5 2 Qualitäts- und Versorgungsziele 

1Ziel der Kooperationsverträge ist die Sicherstellung einer regelmäßigen, die besonderen 
Bedürfnisse von pflegebedürftigen Versicherten berücksichtigenden vertragszahnärztlichen 
Versorgung in Kooperation mit der stationären Pflegeeinrichtung. 2Zahnarzt und Pflegeein- 
richtung verfolgen gemeinsam das Ziel, die an der Versorgung der Bewohner beteiligten Be- 
rufsgruppen miteinander zu vernetzen und die Zusammenarbeit zu stärken. 3Die insoweit zu 
verfolgenden Qualitäts- und Versorgungsziele sind insbesondere: 

— Erhalt und Verbesserung der Mundgesundheit einschließlich des Mund- und Prothe- 
senhygienestandards und damit Verbesserung der mundgesundheitsbezogenen Le- 
bensqualität (unter anderem Schmerzfreiheit, Essen, Sprechen, soziale Teilhabe) 

— Vermeiden, frühzeitiges Erkennen und Behandeln von Erkrankungen des Zahn-, 
Mund- und Kieferbereichs 

— Regelmäßige Kontroll- und Bonusuntersuchungen 

— Zeitnahe, den Lebensumständen des Pflegebedürftigen Rechnung tragende Behand- 
lung bzw. Hinwirken auf eine solche Behandlung 

— Verminderung der beschwerdeorientierten Inanspruchnahme, Vermeiden von zahn- 
medizinisch bedingten Krankentransporten und Krankenhausaufenthalten 
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— Stärkung der Zusammenarbeit und Verbesserung des Informationsaustauschs zwi- 
schen den an der Pflege sowie der medizinischen und zahnmedizinischen Versor- 
gung der Bewohner beteiligten Berufsgruppen, den Bewohnern/gesetzlichen Vertre- 
tern sowie deren Angehörigen 

5 3 Kooperationsregeln 

1Der Kooperationszahnarzt unterstützt durch Wahrnehmung seiner Aufgaben nach 5 4 
die stationäre Pflegeeinrichtung bei der Wahrnehmung der ihr obliegenden Aufgaben 
hinsichtlich der Mundgesundheit der Pflegebedürftigen. 2Im Hinblick auf die Erfüllung 
dieser Aufgaben nimmt die Pflegeeinrichtung die Informationen des Kooperations- 
zahnarztes insbesondere über Maßnahmen zum Erhalt der Mundgesundheit zur 
Kenntnis (5 4 Abs. 1 Ziffer 3). 3Des Weiteren nimmt das Personal der Pflegeeinrichtung 
je nach den Gegebenheiten an der (ggf. praktischen) Anleitung durch den 
Kooperationszahnarzt (ä 4 Abs. 1 Ziffer 4) teil und setzt dessen Vorschläge für 
Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Mundgesundheit sowie Hinweise zu 
Besonderheiten der Zahnpflege und zu Pflege/Handhabung des Zahnersatzes um. 

1Die Pflegeeinrichtung informiert den Kooperationszahnarzt zeitnah über Bewohner, die 
eine Betreuung durch den Kooperationszahnarzt wünschen. 2’Bei neu aufgenommenen 
Bewohnern geschieht dies nach Möglichkeit innerhalb von vier Wochen. 

1Die Pflegeeinrichtung ermöglicht durch Schaffen geeigneter Rahmenbedingungen eine 
regelmäßige Betreuung der Pflegebedürftigen durch den Kooperationszahnarzt. 2Hierzu 
zählt, dass dem Kooperationszahnarzt konkrete Ansprechpartner in der Pflege- 
einrichtung benannt werden, und dass er für die Durchführung der Besuche in 
geeigneter Form Zugang zu den Räumlichkeiten erhält. 

Die Pflegeeinrichtung gewährt dem Kooperationszahnarzt unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen und nur insoweit es der Kooperationszahnarzt für 
die Beurteilung eventueller Behandlungsrisiken und des Behandlungserfolgs für 
erforderlich hält Einsicht in die medizinischen Unterlagen der Pflegebedürftigen und stellt 
die Kontaktdaten der den jeweiligen Pflegebedürftigen behandelnden Ärzte und 
Zahnärzte zur Verfügung. 

5 4 Aufgaben des Kooperationszahnarztes 

Um die in 5 2 formulierten Qualitäts- und Versorgungsziele umzusetzen, soll der 
Kooperationszahnarzt bei den in der Pflegeeinrichtung betreuten Versicherten die 
folgenden Leistungen erbringen: 

Diagnostik 

1. Im Fall der Neuaufnahme eines Pflegebedürftigen in die Pflegeeinrichtung soll die 
erste Untersuchung innerhalb von acht Wochen ab der Information des Zahnarztes 
durch die Pflegeeinrichtung über die Neuaufnahme stattfinden. 

2. Bis zu zweimal jährlich: Eingehende Untersuchung zur Feststellung von Zahn-, Mund- 
und Kieferkrankheiten, dabei Beurteilung des zahnärztlichen Behandlungsbedarfs. 
Die zahnärztliche Untersuchung wird im Hinblick auf die Erhöhung der Festzuschüsse 
zum Zahnersatz nach ä 55 Absatz 1 Satz 3 ff. SGB V bestätigt. 

Präventionsmaßnahmen, weitere Maßnahmen und zahnärztliche Fortbildung 

3. Bis zu zweimal jährlich: Mundgesundheitsstatus und individueller Mundgesundheits- 
plan, dabei Beurteilung des Pflegezustands der Zähne, des Zahnfleischs, der Mund- 
schleimhaut sowie des Zahnersatzes, Angabe der gegenüber dem Versicherten und 
ggf. der Pflegepersonen zur Anwendung empfohlenen Maßnahmen und Mittel zur 
Förderung der Mundgesundheit einschließlich der täglichen Mund- und Prothe- 
senhygiene, der Fluoridanwendung, der zahngesunden Ernährung (insbesondere des 
verringerten Konsums zuckerhaltiger Speisen und Getränke) sowie der Verhinderung 
bzw. Linderung von Mundtrockenheit/Xerostomie, Angabe der empfohlenen Durch- 
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5. 

6. 

führungs- bzw. Anwendungsfrequenz dieser Maßnahmen und Mittel, Angabe, ob die 
Maßnahmen von dem Versicherten selbst, mit Unterstützung durch die Pflegeperson 
oder vollständig durch diese durchzuführen sind, Angaben zur Notwendigkeit von 
Rücksprachen mit weiteren an der Behandlung Beteiligten sowie zum vorgesehenen 
Ort der Behandlung. Bei der Erstellung des Plans werden Angaben des Versicherten 
und ggf. der Pflegepersonen berücksichtigt. Der Mundgesundheitsstatus und der in- 
dividuelle Mundgesundheitsplan werden in den Vordruck nach Anlage 2 (Vordruck 10 
der Anlage 14a zum BMV-Z) eingetragen. Pflegepersonen können diesen mit Zu- 
stimmung des Versicherten als lnfonnationsquelle sowie als Anlage zum Pflegeplan 
nutzen. 

. Bis zu zweimal jährlich: Mundgesundheitsaufklärung, dabei Aufl<lärung über die Inhal- 
te des Mundgesundheitsplans, Demonstration und ggf. praktische Anleitung zur Rei- 
nigung der Zähne und des festsitzenden Zahnersatzes, des Zahnfleischs sowie der 
Mundschleimhaut, Demonstration und ggf. praktische Unterweisung zur Prothesen- 
reinigung und zur Handhabung des herausnehmbaren Zahnersatzes, Erläuterung des 
Nutzens der vorstehenden Maßnahmen, Anregen und Ermutigen des Versicherten 
sowie dessen Pflegepersonen, die jeweils empfohlenen Maßnahmen durchzuführen 
und in den Alltag zu integrieren. Die Mundgesundheitsaufklärung erfolgt in einer für 
den Versicherten sowie ggf. für die Pflegeperson verständlichen und nachvollziehba- 
ren Art und Weise. Soweit der Versicherten oder dem Versicherten ein Verständnis 
oder die Umsetzung der Hinweise aus der Mundgesundheitsaufklärung nur 
eingeschränkt möglich ist, sind diese Maßnahmen im jeweils erforderlichen Umfang 
auf Pflegepersonen zu konzentrieren bzw. gegebenenfalls zu beschränken. In diesen 
Fällen sind den Pflegepersonen konkrete Hinweise zur Mund- und Prothesenpflege 
und zur Zusammenarbeit mit dem Versicherten zu geben. 

An den Zähnen und am Zahnersatz sollen nach Möglichkeit alle natürlichen bzw. iat- 
rogenen Reizfaktoren beseitigt werden. Bei behandlungsbedürfiigen zahnärztlichen 
Befunden soll zeitnah eine Behandlung erfolgen oder auf diese hingewirkt werden; 
hierzu erfolgt gegebenenfalls eine Empfehlung oder Uben/veisung. Die Durchführung 
von empfohlenen oder veranlassten Behandlungen wird bei der nächsten eingehen- 
den Untersuchung festgestellt. 

Bis zu zweimal jährlich: Entfernen harter Zahnbeläge. 

Information, Kooperation und Koordination 

7. Bedarfsorientiert: Konsiliarische Erörterungen mit Ärzten und Zahnärzten; 
insbesondere soll dem Krankheitsbild der Xerostomie durch Hinweise auf eine 
Prüfung und ggf. Anderung einer möglichenNeise Mundtrockenheit bewirkenden 
Medikation entgegengewirkt werden. 

. Bedarfsorientiert: Unterrichten der Pflegeeinrichtung über festgestellte Befunde, die 
nicht im Rahmen der zahnärztlichen Besuchstätigkeit behandelt werden können, ggf. 
Empfehlung/Uben/veisung zur weiteren Abklärung oder Behandlung von festgestellten 
Befunden. 

Bedarfsorientiert: Kooperationsgespräche mit der Einrichtungsleitung/Pflegedienst- 
Ieitung, dem beliefernden Apotheker und anderen an der Versorgung der Bewohner 
beteiligten Berufsgruppen, sofern die Pflegeeinrichtung die Verantwortung für deren 
Tätigkeit nicht trägt, im Hinblick auf Strukturen und Abläufe, die der Mundgesundheit 
der Bewohner förderlich sind. 

Therapie 

10. Unmittelbar nach der eingehenden Untersuchung oder an einem weiteren 
Behandlungstermin: Behandlung bzw. Hinwirken auf eine Behandlung entsprechend 
des festgestellten Behandlungsbedarfs; dabei erfolgen in der Pflegeeinrichtung nur 
solche Maßnahmen, die in dieser nach den konkreten Umständen sowie nach den 
Regeln der zahnmedizinischen Kunst fachgerecht erbracht werden können. 
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Dem Kooperationszahnarzt wird empfohlen, regelmäßig Fortbildungsmaßnahmen zu 
den aus dem Kooperationsvertrag en/vachsenden speziellen diagnostischen und 
therapeutischen Aufgabenstellungen zu absolvieren. 

5 5 Abrechnung der zusätzlichen Vergütung nach 5 87 Abs. 2j SGB V 

Die Leistungen nach 5 87 Abs. 2j SGB V sind abrechenbar, wenn ein zwischen 
Kooperationszahnarzt und Pflegeeinrichtung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung 
nach näherer Maßgabe des 5 1 Abs. 3 gültiger Kooperationsvertrag besteht. 

Die Kooperationszahnärztin oder der Kooperationszahnarzt rechnet die Leistungen nach 
5 87 Abs. 2j SGB V über die Kassenzahnärztliche Vereinigung gegenüber der Kranken- 
kasse ab. 

g 6 Berichterstattung 

Der Kooperationszahnarzt dokumentiert zum Ende des Kalenderjahrs gegenüber der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung die Anzahl der von ihm in der jeweiligen 
Pflegeeinrichtung betreuten Versicherten durch Vorlage des Berichtsbogens nach 
Anlage1. 

1Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen berichten der Kassenzahnärztlichen 
Bundesvereinigung jährlich bis zum Ende des zweiten Quartals des auf das Berichtsjahr 
folgenden Jahres über das Versorgungsgeschehen im Zusammenhang mit Koopera- 
tionsverträgen im Berichtsjahr. 2Dabei sind die Daten zu den Parametern des 
Berichtsbogens nach Anlage 1, die Anzahl der konsiliarischen Erörterungen für alle im 
KZV-Bereich abgeschlossenen Verträge sowie die Anzahl der Kooperationszahnärzte 
und der erbrachten Leistungen nach 5 87 Abs. 2j SGB V darzustellen. 

1Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung berichtet dem GKV-Spitzenverband bis 
zum Ende des dritten Quartals des Folgejahrs über die bundesweiten Ergebnisse. 
2Dabei werden die Daten zu den Parametern des Berichtsbogens nach Anlage 1, die 
Anzahl der Kooperationszahnärzte und der abgerechneten Leistungen nach 5 87 Abs. 2j 
SGB V sowie die Anzahl der konsiliarischen Erörterungen gegliedert nach Kassen- 
zahnärztlichen Vereinigungen dargestellt. 

Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und GKV-Spitzenverband werten die Berichte 
nach Absatz 3 aus und berichten der Bundesregierung gemäß 5 119b Abs. 3 Satz 4 
SGB V im Abstand von drei Jahren, erstmals bis zum 30. Juni 2019, über die Entwick- 
lung von Kooperationen und die Auswirkungen auf die vertragszahnärztliche Versorgung 
von Versicherten in stationären Pflegeeinrichtungen. 

5 7 Anforderungen an den Datenaustausch 

Kooperationszahnärzte und Pflegeeinrichtungen nutzen für den elektronischen Daten- 
austausch ein sicheres Übermittlungsverfahren der Telematikinfrastruktur nach 5291b 
Abs. 1e SGB V. 

1Soweit ein Übermittlungsverfahren nach Absatz 1 noch nicht für Kooperationszahnärzte 
und Pflegeeinrichtungen zur Verfügung steht, „sind Kooperationszahnärzte und Pflege- 
einrichtungen berechtigt, eine andere Art der Ubermittlung zu nutzen. 2Diese muss ins- 
besondere eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nach dem Stand der Technik gewähr- 
leisten, um die Vertraulichkeit, lntegrität und die Authentizität der Daten sicherzustellen. 
3Sofern an anderer Stelle Standards für die Signierung des zu übertragenden Informa- 
tionsobjektes festgelegt sind, sind diese einzuhalten. 

Bei der Übertragung standardisierter medizinscher Informationen sind die Festlegungen 
der Gesellschaft für Telematik sowie die Festlegungen nach 5291b Abs. 1 SGB V zur 
Gewährleistung der semantischen und syntaktischen Interoperabilität einzuhalten. 
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ä 8 Inkrafttreten, Kündigung, salvatorische Klausel 

(1) Die Rahmenvereinbarung tritt am Tag nach der Unterzeichnung in Kraft. 

(2) 1Die Rahmenvereinbarung kann von beiden Partnern mit einer Frist von sechs Monaten 
zum Ende eines Kalenderjahrs gekündigt werden. 2Die Kündigung des Vertrags schließt 
die Anlagen mit ein. 3Sobald eine Kündigung erfolgt oder, wenn Rechtsänderungen auf 
die Inhalte dieser Rahmenvereinbarung einwirken, treten die Partner der Rahmen- 
vereinbarung in Verhandlungen über eine neue Rahmenvereinbarung ein. 

(3) 1Sollte eine Bestimmung der Rahmenvereinbarung unwirksam sein, wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. 2Die Vertragsparteien 
verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung 
möglichst nahekommende, wirksame Regelung zu treffen. 

II. Die Anlage 14a BMV—Z (Formulare für die vertragszahnärztliche Versorgung) wird um 
Vordruck 10 (Anlage 2 dieser Vereinbarung) ergänzt. 

Köln, Berlin ...... Oä/{AZO/lj 

v LAN 
L LC/ 

Kassenzahnärztlich Bundesvereinigung GKV-Spitzenverband 

MM 
Kassenzau “ärztliche Bundesvereinigung

l 

Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung 
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Anlage 1: Berichtsbogen (Vertragszahnärzte an KZV): 

Koordinations- und Kooperationsleistungen 
in stationären Pflegeeinrichtungen 

nach 5119b Abs. 1 SGB V 

Abr.-Nr. Kooperationszahnarzt: .................. 

Pflegeeinrichtung (Name, Ort): .................. 

Berichtsjahr: .................. 

Anzahl der vom Kooperationszahnarzt 
betreuten Versicherten 
zum Stichtag 30. Juni des Berichtsjahrs 
bzw. einmalig zu Beginn 
des Kooperationsvertrags: .................. 

Ort, Datum, Unterschrift Zahnarzt: ......................................................... 

Seite 7 von 8

Anlage2



Zahnärztliche Information, Pflegeanleitung und Empfehlungen für Versicherte und Pflege- oder Unterstützungspersonen

(auch als Beitrag zum Pflegeplan sowie für die vertragszahnärztliche Dokumentation)

Vorname,
Nachname

Ausgehändigt 
an

Datum
der Untersuchung

Status Mundgesundheitsplan Koordination

Befund/Versorgung

Oberkiefer rechts links

Totalprothese o

Teilprothese o

Beläge rechts o

Beläge links o

Unterkiefer

Totalprothese o

Teilprothese o

Beläge rechts o rechts links

Beläge links o Bitte zeichnen Sie

die Prothesenbasis ein

Unterstützung bei Mund-, Zahn- und Prothesenpflege

Keine o Teilweise o Vollständig o

Rücksprache Zahnarzt erforderlich mit

Patient o Rechtl. Betreuer o

Angehörige o Hausarzt o

Pflege-/Unter- Anderer Zahnarzt o

stützungspers. o

Apotheker o

Sonstige 

Persönlicher Plan zur Mund- und Prothesenpflege 
und Empfehlungen zur Vorbeugung von 
Erkrankungen*

Zähne reinigen (2-mal am Tag) o

Bürste Hand *

Bürste elektrisch *

Dreikopfbürste *

Fluoridzahnpaste (2-mal am Tag) o

Fluoridgel (1-mal je Woche) o

Zahnzwischenräume reinigen (1-mal am Tag) o

Mundschleimhaut reinigen (1-mal am Tag) o

Zunge reinigen (1-mal am Tag) o

Prothese(n) reinigen (2-mal am Tag) o

Speichelfluss fördern o

Spüllösung -mal am Tag

Ernährung 

Sonstiges 

Wo soll Behandlung erfolgen

Zahnarztpraxis o

Pflegeeinrichtung o

Andernorts 

Behandlung in Narkose o

Krankenfahrt/-transport erforderlich o

Behandlungseinwilligung ist erfolgt

Ja o Nein o

Besonderheiten/Anmerkungen

Zustand Pflege

Zähne J K L

Schleimhaut/

Zunge/Zahnfleisch J K L

Zahnersatz J K L

Behandlungsbedarf

Füllung o

Zahnfleisch/Mundschleimhaut o

Zahnentfernung o

Zahnersatz o

Sonstiges o

Unterschrift
Zahnarzt

* Empfehlung zur effektiven und effizienten Umsetzung. Bestehende Regelungen zur Kostentragung der Maßnahmen bleiben unberührt
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119b-abs1-bsp-2019 

Angepasste Anforderungen  
an Kooperationsverträge 

zwischen 
Vertragszahnärzten und Pflegeeinrichtungen 

gem. § 119b Abs. 1 SGB V 

Vorbemerkung: 

Seit dem 01.04.2014 besteht für Vertragszahnärzte, die mit einer stationären Pflegeeinrichtung 

einen Kooperationsvertrag i.S.v. § 119b Abs. 1 SGB V abgeschlossen haben, die Möglichkeit, 

für im Rahmen eines solchen Vertrags erbrachte Leistungen eine zusätzliche Gebühr nach 

dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab (BEMA-Nr. 172) abzurechnen. 

Gemäß § 87 Abs. 2j Satz 2 SGB V ist Voraussetzung für die Abrechnung, dass der Koopera-

tionsvertrag die in der auf Bundesebene zwischen Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung 

und GKV-Spitzenverband getroffenen Rahmenvereinbarung nach § 119b Abs. 2 SGB V fest-

gelegten Anforderungen einhält. Die Vorgaben der Rahmenvereinbarung müssen sich inhalt-

lich in den Bestimmungen des Kooperationsvertrags wiederfinden, wobei die Umsetzung – 

insbesondere die systematische und sprachliche Ausgestaltung – der Gestaltungsfreiheit der 

Vertragspartner überlassen bleibt. Hinsichtlich der zwingenden Anforderungen empfiehlt sich 

aber eine Orientierung an § 1 Abs. 2 Satz 2 und an den §§ 2 bis 4 der Rahmenvereinbarung, 

da die dort niedergelegten Inhalte erfüllt sein müssen.  

Die in § 4 der Rahmenvereinbarung niedergelegten Aufgaben des Kooperationszahnarztes 

sind inhaltlich an die vom Bewertungsausschuss neu eingeführte BEMA-Nr. 174 angeglichen 

worden. Die Änderungen werden in dem nachfolgend dargestellten Beispiel für einen Koope-

rationsvertrag berücksichtigt. Da sich die Situation für die potentiellen Vertragspartner je nach 

Pflegeeinrichtung und KZV-Bereich unterschiedlich darstellt, beschränkt sich das Vertragsbei-

spiel im Wesentlichen auf Mindestanforderungen. Die Partner des jeweiligen Kooperationsver-

trags sollten die gegenseitigen Rechte und Pflichten daher – ausgerichtet an den spezifischen 

Gegebenheiten – näher konkretisieren und gegebenenfalls weitere Bestimmungen aufneh-

men. 
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(Beispiel Kooperationsvertrag) 
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Vertrag 
i.S.d. §§ 119b Abs. 1, 87 Abs. 2j SGB V

zur kooperativen und koordinierten zahnärztlichen und pflegeri-
schen Versorgung von pflegebedürftigen Versicherten  

in stationären Pflegeeinrichtungen  

(Kooperationsvertrag zahnärztliche und pflegerische Versorgung)

zwischen 

1. [Pflegeeinrichtung, Name, Anschrift, vertreten durch …], im Folgenden „Pflegeeinrichtung“
und

2. [Vertragszahnarzt, Name, Anschrift, Abr.-Nr.], im Folgenden „Kooperationszahnarzt“

Präambel 

Die Vertragsparteien treffen vorliegende Vereinbarung i.S.d. § 119b Abs. 1 SGB V zur Ver-
besserung der zahnmedizinischen Betreuung von pflegebedürftigen Versicherten in stationä-
ren Pflegeeinrichtungen (Kooperationsvertrag). 

Der Kooperationsvertrag soll eine kooperative und koordinierte zahnärztliche und pflegerische 
Versorgung von pflegebedürftigen Versicherten in der Pflegeeinrichtung sicherstellen. Erfor-
derlich sind hierzu insbesondere eine regelmäßige Betreuung der Pflegebedürftigen sowie 
eine enge Kooperation zwischen den Vertragspartnern.  

Die regelmäßige Betreuung und alle in der Vereinbarung vorgesehenen oder empfohlenen 
zahnärztlichen und pflegerischen Maßnahmen werden nur durchgeführt, wenn der Bewohner 
oder sein gesetzlicher Vertreter dem zustimmt. Das Recht auf freie Arztwahl bleibt unberührt. 
Die Organisation der zahnärztlichen Versorgung ist gemeinsam mit der Pflegeeinrichtung un-
ter angemessener Berücksichtigung der betrieblichen Abläufe und personellen Ressourcen in 
der Pflegeeinrichtung auszugestalten. 

§ 1 Qualitäts- und Versorgungsziele

Ziel des vorliegenden Kooperationsvertrags ist die Sicherstellung einer regelmäßigen, die be-
sonderen Bedürfnisse von pflegebedürftigen Versicherten berücksichtigenden vertragszahn-
ärztlichen Versorgung in Kooperation mit der stationären Pflegeeinrichtung. Zahnarzt und Pfle-
geeinrichtung verfolgen gemeinsam das Ziel, die an der Versorgung der Bewohner beteiligten 
Berufsgruppen miteinander zu vernetzen und die Zusammenarbeit zu stärken. Die insoweit zu 
verfolgenden Qualitäts- und Versorgungsziele sind insbesondere 

 Erhalt und Verbesserung der Mundgesundheit einschließlich des Mund- und Prothesenhy-
gienestandards und damit Verbesserung der mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität 
(unter anderem Schmerzfreiheit, Essen, Sprechen, soziale Teilhabe) 

 Vermeiden, frühzeitiges Erkennen und Behandeln von Erkrankungen des Zahn-, Mund- und 
Kieferbereichs 
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 Regelmäßige Kontroll- und Bonusuntersuchungen 

 Zeitnahe, den Lebensumständen des Pflegebedürftigen Rechnung tragende Behandlung 
bzw. Hinwirken auf eine solche Behandlung 

 Verminderung der beschwerdeorientierten Inanspruchnahme, Vermeiden von zahnmedizi-
nisch bedingten Krankentransporten und Krankenhausaufenthalten  

 Stärkung der Zusammenarbeit und Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen 
den an der Pflege sowie der medizinischen und zahnmedizinischen Versorgung der Be-
wohner beteiligten Berufsgruppen, den Bewohnern/gesetzlichen Vertretern sowie deren 
Angehörigen. 

 

§ 2 Kooperationsregeln 

(1) Der Kooperationszahnarzt unterstützt durch Wahrnehmung seiner Aufgaben nach § 3 die 
stationäre Pflegeeinrichtung bei der Wahrnehmung der ihr obliegenden Aufgaben hinsichtlich 
der Mundgesundheit der Pflegebedürftigen. Im Hinblick auf die Erfüllung dieser Aufgaben 
nimmt die Pflegeeinrichtung die Informationen des Kooperationszahnarztes insbesondere 
über Maßnahmen zum Erhalt der Mundgesundheit zur Kenntnis (§ 3 Abs. 1 Ziffer 3). Des 
Weiteren nimmt das Personal der Pflegeeinrichtung je nach den Gegebenheiten an der (ggf. 
praktischen) Anleitung durch den Kooperationszahnarzt (§ 3 Abs. 1 Ziffer 4) teil und setzt des-
sen Vorschläge für Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Mundgesundheit sowie 
Hinweise zu Besonderheiten der Zahnpflege und zu Pflege/Handhabung des Zahnersatzes 
um. 

(2) Die Pflegeeinrichtung informiert den Kooperationszahnarzt zeitnah über Bewohner, die 
eine Betreuung durch den Kooperationszahnarzt wünschen. Bei neu aufgenommenen Bewoh-
nern geschieht dies nach Möglichkeit innerhalb von vier Wochen.  

(3) Die Pflegeeinrichtung ermöglicht durch Schaffen geeigneter Rahmenbedingungen eine 
regelmäßige Betreuung der Pflegebedürftigen durch den Kooperationszahnarzt. Hierzu zählt, 
dass dem Kooperationszahnarzt konkrete Ansprechpartner in der Pflegeeinrichtung benannt 
werden, und dass er für die Durchführung der Besuche in geeigneter Form Zugang zu den 
Räumlichkeiten erhält.  

(4) Die Pflegeeinrichtung gewährt dem Kooperationszahnarzt unter Beachtung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen und nur insoweit es der Kooperationszahnarzt für die Beur-
teilung eventueller Behandlungsrisiken und des Behandlungserfolgs für erforderlich hält Ein-
sicht in die medizinischen Unterlagen der Pflegebedürftigen und stellt die Kontaktdaten der 
den jeweiligen Pflegebedürftigen behandelnden Ärzte und Zahnärzte zur Verfügung. 

 

§ 3 Aufgaben des Kooperationszahnarztes 

(1) Um die in § 1 formulierten Qualitäts- und Versorgungsziele umzusetzen, soll der Koope-
rationszahnarzt bei den in der Pflegeeinrichtung betreuten Versicherten die folgenden 
Leistungen erbringen: 

Diagnostik 
1. Im Fall der Neuaufnahme eines Pflegebedürftigen in die Pflegeeinrichtung soll die erste 
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Untersuchung innerhalb von acht Wochen ab der Information des Zahnarztes durch 
die Pflegeeinrichtung über die Neuaufnahme stattfinden. 

2. Bis zu zweimal jährlich: Eingehende Untersuchung zur Feststellung von Zahn-, Mund- 
und Kieferkrankheiten, dabei Beurteilung des zahnärztlichen Behandlungsbedarfs. Die 
zahnärztliche Untersuchung wird im Hinblick auf die Erhöhung der Festzuschüsse zum 
Zahnersatz nach § 55 Absatz 1 Satz 3 ff. SGB V bestätigt.  

Präventionsmaßnahmen, weitere Maßnahmen und zahnärztliche Fortbildung 

3. Bis zu zweimal jährlich: Mundgesundheitsstatus und individueller Mundgesundheits-
plan, dabei Beurteilung des Pflegezustands der Zähne, des Zahnfleischs, der Mund-
schleimhaut sowie des Zahnersatzes, Angabe der gegenüber dem Versicherten und 
ggf. der Pflegepersonen zur Anwendung empfohlenen Maßnahmen und Mittel zur För-
derung der Mundgesundheit einschließlich der täglichen Mund- und Prothesenhygiene, 
der Fluoridanwendung, der zahngesunden Ernährung (insbesondere des verringerten 
Konsums zuckerhaltiger Speisen und Getränke) sowie der Verhinderung bzw. Linde-
rung von Mundtrockenheit/Xerostomie, Angabe der empfohlenen Durchführungs- bzw. 
Anwendungsfrequenz dieser Maßnahmen und Mittel, Angabe, ob die Maßnahmen von 
dem Versicherten selbst, mit Unterstützung durch die Pflegeperson oder vollständig 
durch diese durchzuführen sind, Angaben zur Notwendigkeit von Rücksprachen mit 
weiteren an der Behandlung Beteiligten sowie zum vorgesehenen Ort der Behandlung. 
Bei der Erstellung des Plans werden Angaben des Versicherten und ggf. der Pflege-
personen berücksichtigt. Der Mundgesundheitsstatus und der individuelle Mundge-
sundheitsplan werden in den Vordruck nach Anlage 2 (Vordruck 10 der Anlage 14a 
zum BMV-Z) eingetragen. Pflegepersonen können diesen mit Zustimmung des Versi-
cherten als Informationsquelle sowie als Anlage zum Pflegeplan nutzen. 

4. Bis zu zweimal jährlich: Mundgesundheitsaufklärung, dabei Aufklärung über die Inhalte 
des Mundgesundheitsplans, Demonstration und ggf. praktische Anleitung zur Reini-
gung der Zähne und des festsitzenden Zahnersatzes, des Zahnfleischs sowie der 
Mundschleimhaut, Demonstration und ggf. praktische Unterweisung zur Prothesenrei-
nigung und zur Handhabung des herausnehmbaren Zahnersatzes, Erläuterung des 
Nutzens der vorstehenden Maßnahmen, Anregen und Ermutigen des Versicherten so-
wie dessen Pflegepersonen, die jeweils empfohlenen Maßnahmen durchzuführen und 
in den Alltag zu integrieren. Die Mundgesundheitsaufklärung erfolgt in einer für den 
Versicherten sowie ggf. für die Pflegeperson verständlichen und nachvollziehbaren Art 
und Weise. Soweit der Versicherten oder dem Versicherten ein Verständnis oder die 
Umsetzung der Hinweise aus der Mundgesundheitsaufklärung nur eingeschränkt mög-
lich ist, sind diese Maßnahmen im jeweils erforderlichen Umfang auf Pflegepersonen 
zu konzentrieren bzw. gegebenenfalls zu beschränken. In diesen Fällen sind den Pfle-
gepersonen konkrete Hinweise zur Mund- und Prothesenpflege und zur Zusammenar-
beit mit dem Versicherten zu geben.  

5. An den Zähnen und am Zahnersatz sollen nach Möglichkeit alle natürlichen bzw. iatro-
genen Reizfaktoren beseitigt werden. Bei behandlungsbedürftigen zahnärztlichen Be-
funden soll zeitnah eine Behandlung erfolgen oder auf diese hingewirkt werden; hierzu 
erfolgt gegebenenfalls eine Empfehlung oder Überweisung. Die Durchführung von 
empfohlenen oder veranlassten Behandlungen wird bei der nächsten eingehenden Un-
tersuchung festgestellt. 
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6. Bis zu zweimal jährlich: Entfernen harter Zahnbeläge. 

 
Information, Kooperation und Koordination 

7. Bedarfsorientiert: Konsiliarische Erörterungen mit Ärzten und Zahnärzten; insbeson-
dere soll dem Krankheitsbild der Xerostomie durch Hinweise auf eine Prüfung und ggf. 
Änderung einer möglicherweise Mundtrockenheit bewirkenden Medikation entgegen-
gewirkt werden. 

8. Bedarfsorientiert: Unterrichten der Pflegeeinrichtung über festgestellte Befunde, die 
nicht im Rahmen der zahnärztlichen Besuchstätigkeit behandelt werden können, ggf. 
Empfehlung/Überweisung zur weiteren Abklärung oder Behandlung von festgestellten 
Befunden. 

9. Bedarfsorientiert: Kooperationsgespräche mit der Einrichtungsleitung/Pflegedienstlei-
tung, dem beliefernden Apotheker und anderen an der Versorgung der Bewohner be-
teiligten Berufsgruppen, sofern die Pflegeeinrichtung die Verantwortung für deren Tä-
tigkeit nicht trägt, im Hinblick auf Strukturen und Abläufe, die der Mundgesundheit der 
Bewohner förderlich sind. 

Therapie 

10. Unmittelbar nach der eingehenden Untersuchung oder an einem weiteren Behand-
lungstermin: Behandlung bzw. Hinwirken auf eine Behandlung entsprechend des fest-
gestellten Behandlungsbedarfs; dabei erfolgen in der Pflegeeinrichtung nur solche 
Maßnahmen, die in dieser nach den konkreten Umständen sowie nach den Regeln der 
zahnmedizinischen Kunst fachgerecht erbracht werden können. 

 
§ 4 Verpflichtungen der Vertragspartner 

(1) Die Vertragspartner dürfen auch im Rahmen dieses Vertrags weder ein Entgelt noch sons-
tige wirtschaftliche Vorteile für die Zuweisung von Versicherten im Sinne der §§ 73 Abs. 7 
sowie 128 Abs. 2 Satz 3 SGB V versprechen oder gewähren.  

(2) [nach Rahmenvereinbarung fakultativ:] Die stationäre Pflegeeinrichtung verwahrt rele-
vante Unterlagen (z. B. das Bonusheft) für die Pflegebedürftigen und stellt sie dem Kooperati-
onszahnarzt zur Verfügung. 

(3) [nach Rahmenvereinbarung fakultativ:] Der Kooperationszahnarzt besucht … [die Pflege-

einrichtung oder die im Rahmen des vorliegenden Kooperationsvertrags betreuten Versicher-

ten] in der Regel … mal [Angabe der Häufigkeit, beispielsweise je Monat] ohne anlassbezo-
gene Anforderung eines Besuchs. 

(4) [nach Rahmenvereinbarung fakultativ:] Die folgenden Regelungen zur Rufbereitschaft 
werden vorgesehen: … 

 

§ 5 Inkrafttreten, Kündigung, salvatorische Klausel 

(1) Der Kooperationsvertrag tritt am … in Kraft.  

[nach Rahmenvereinbarung fakultativ:] Er hat eine Laufzeit von …. Er kann von den Vertrags-
partnern mit einer Frist von … zum … gekündigt werden.  

Mus
ter



(Beispiel Kooperationsvertrag) 

Seite 6 von 6 

 

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Kooperationsvertrags unwirksam sein, wird die Wirksam-
keit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, anstelle ei-
ner unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahe kommende, wirksame 
Regelung zu treffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________    _________________________ 

(Ort, Datum)       (Ort, Datum) 

 

 

_________________________    _________________________ 

(Pflegeeinrichtung)       (Vertragszahnarzt) 

Name: 

Anschrift: 

vertreten durch: Mus
ter



 
 
 
 
 
KZV Sachsen  
Justitiariat 
Schützenhöhe 11 
01099 Dresden 
 
 
 

Fax: 0351 8053-607 
rechtsabteilung@kzv-sachsen.de 

 
 
 
Anzeige über den Abschluss eines Kooperationsvertrages nach § 119b Abs. 1 SGB V 
 
Mit folgender stationären Pflegeeinrichtung wurde ein Kooperationsvertrag geschlossen: 
 
 
Name der stationären Pflegeeinrichtung 
 
 
Adresse der stationären Pflegeeinrichtung 
 
 
Institutionskennzeichen (IKZ) der stationären Pflegeeinrichtung (neunstellig) 
 
 
Der Vertrag beginnt am  _______________  
 
Er ist für  
 

− unbestimmte Zeit geschlossen  
 
oder 
 

− endet am   _______________ 
 
Der Kooperationsvertrag ist dieser Anzeige in Kopie beizufügen. 
 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass der Vertragsabschluss in Kenntnis der 
Vereinbarung nach § 119b Abs. 2 SGB V über die Anforderungen an eine kooperative und 
koordinierte zahnärztliche und pflegerische Versorgung von pflegebedürftigen Versicherten 
in stationären Pflegeeinrichtungen (Rahmenvereinbarung kooperative und koordinierte 
zahnärztliche und pflegerische Versorgung von stationär Pflegebedürftigen) nebst Anlagen 
und deren Geltung geschlossen worden ist. 
 
Mir ist bekannt, dass ich die KZV Sachsen informieren muss, wenn sich Veränderungen im 
Vertrag ergeben oder dieser endet. 
 
 
 
             

Ort / Datum  Unterschrift der Vertragszahnärztin/ 
 des Vertragszahnarztes 

Abr.-Nr./Praxisstempel 

mailto:rechtsabteilung@kzv-sachsen.de


Anlage 6























































Stand Oktober 2020 

Leistungen, die nur im Rahmen eines Kooperationsvertrages gem. § 119b Abs. 1 SGB V abrechenbar sind 

BEMA-Nr. Bewer
-tung

Leistungsinhalt mögliche Zuschläge für Besuche Bemerkung 

154 30 Besuch eines pflegebedürftigen Versicherten in einer 
stationären Pflegeeinrichtung (§ 71 Abs. 2 SGB XI) im 
Rahmen eines Kooperationsvertrags nach § 119b Abs. 
1 SGB V, einschließlich Beratung und eingehende 
Untersuchung 

161a-f 

165 bei Kindern bis zum vollendeten 4. Lebensjahr 

172a Zuschlag für das Aufsuchen eines 
pflegebedürftigen Versicherten in einer stationären 
Pflegeeinrichtung  

Wegegeld/Reiseentschädigung 

155 26 Besuch je weiterem pflegebedürftigen Versicherten in 
derselben stationären Pflegeeinrichtung (§ 71 Abs. 2 
SGB XI) im Rahmen eines Kooperationsvertrags nach 
§ 119b Abs. 1 SGB V, in unmittelbarem zeitlichen
Zusammenhang mit einer Leistung nach Nr. 154 –
einschließlich Beratung und eingehende Untersuchung

162a-f 

165 bei Kindern bis zum vollendeten 4. Lebensjahr 

172b Zuschlag für das Aufsuchen je weiteren 
pflegebedürftigen Versicherten in derselben 
stationären Pflegeeinrichtung in unmittelbarem 
zeitlichen Zusammenhang mit einer Leistung nach 
Nr. 172a 

Wegegeld/Reiseentschädigung anteilig 

182a 14 Konsiliarische Erörterung mit Ärzten und Zahnärzten 
im Rahmen eines Kooperationsvertrages nach § 119b 
Abs. 1 SGB V 
persönlich oder fernmündlich 

182b 16 Konsiliarische Erörterung mit Ärzten und Zahnärzten 
im Rahmen eines Kooperationsvertrages nach § 119b 
Abs. 1 SGB V  
im Rahmen eines Telekonsils 

° auch für Videokonsil mittels 
zertifiziertem Videodienst 
nach Anlage 16 BMV-Z 



Stand Oktober 2020 

Telemedizinische Leistungen für Versicherte, die einem Pflegegrad nach § 15 SGB XI zugeordnet sind oder Eingliederungshilfe nach 
§ 53 SGB XII erhalten, sowie im Rahmen eines Kooperationsvertrags nach § 119b Abs. 1 SGB V

BEMA-Nr. Bewer-
tung 

Leistungsinhalt mögliche Zuschläge für Besuche Bemerkung 

VS 16 Videosprechstunde ° nur mittels zertifiziertem Videodienst 
nach Anlage 16 BMV-Z 

° grundsätzlich nur als alleinige 
Leistung 

° Anwesenheit des Versicherten 
erforderlich 

VFKa 
12 

Videofallkonferenz mit an der Versorgung des 
Versicherten beteiligten Pflege-und 
Unterstützungspersonen bezüglich eines Versicherten 

° nur mittels zertifiziertem Videodienst 
nach Anlage 16 BMV-Z 

° je Quartal und Versicherten dreimal 
möglich 

° nur als alleinige Leistung 
° nur, wenn innerhalb der letzten drei 

Quartale ein persönlicher Kontakt 
stattgefunden hat. 

VFKb 6 Videofallkonferenz mit an der Versorgung des 
Versicherten beteiligten Pflege-und 
Unterstützungspersonen bezüglich jedes weiteren 
Versicherten in unmittelbarem zeitlichen 
Zusammenhang 

° wie VFK a) 

TZ 16 Technikzuschlag für Videosprechstunde, 
Videofallkonferenz oder Videokonsil 

° nur in Verbindung mit BEMA-Nrn. 
VS, VFK oder Videokonsil nach den 
BEMA-Nrn. 181b oder 182b 

° bis zehnmal im Quartal 
abrechenbar 

file://Fileserver/Public/Daisy/data/gkv/txt/bmvz/anlage12.htm
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Stand Oktober 2020 

Präventive zahnärztliche Leistungen nach § 22a SGB V zur Verhütung von Zahnerkrankungen, für Versicherte die einem Pflegegrad 
nach § 15 SGB XI zugeordnet sind oder Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII erhalten 

BEMA-Nr. Bewer-
tung 

Leistungsinhalt Bemerkung 

174a 20 Mundgesundheitsstatus und individueller 
Mundgesundheitsplan 

° Abrechnung je Kalenderhalbjahr 
einmal 

° IP1, IP2 und FU – nicht abrechenbar, 
wenn Leistungserbringung am selben 
Tag erfolgt 

° Anspruchsberechtigung auf 
Leistungen ist in der Patientenakte zu 
dokumentieren (bei unbefristeten 
Bescheiden → einmalig,  
bei befristeten → Fristablauf 
dokumentieren) 

174b 26 Mundgesundheitsaufklärung 

107a 16 Entfernen harter Zahnbeläge ° Abrechnung pro Kalenderhalbjahr 
einmal 

° nicht abrechenbar, wenn in 
demselben Kalenderhalbjahr bereits 
Leistung nach Nr. 107 abgerechnet 
worden ist. 

Berechnung unabhängig davon, 
ob Leistungserbringung in 
Privatwohnung, in einer 
Einrichtung oder in 
Zahnarztpraxis erfolgt 
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